
FUSS e.V. 

Beitrags- und Erstattungsordnung 
 

 

Nach der am 23. Februar 1985 von der Gründungsversammlung in Berlin beschlossenen 
und zuletzt von der 21. Mitgliederversammlung am 9. Oktober 2021 geänderten Satzung 
obliegt nach §9 b) „die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages“ der Mitgliederversammlung. 
Diese hat auf der genannten Sitzung folgende Beitragshöhe ab 2022 beschlossen: 

• Der Jahresbeitrag für ordentliche Mitglieder beträgt 60 €, ermäßigt 30 €.  
Zwei namentlich benannte Familienmitglieder aus einem Haushalt zahlen zusammen 
75 €. 

• Der Jahresbeitrag für Jugendmitglieder beträgt 12 €. 

• Der Jahresbeitrag für Schnuppermitglieder beträgt 12 €. 

• Der Jahresbeitrag für Institutionen (Firmen, Vereine) beträgt 120 €.  

• Die Ehrenmitgliedschaft ist beitragsfrei. 

• In besonderen Fällen können individuelle Ermäßigungen formlos beantragt und durch 
die Bundesgeschäftsstelle bestätigt werden. 

• Für Kommunen hängt der Mitgliedsbeitrag von der Einwohnerzahl ab: 

Einwohnerzahl Jahresbeitrag 

bis 20.000 120 € 

bis 50.000 250 € 

bis 100.000 500 € 

bis 200.000 750 € 

bis 500.000 1.000 € 

bis 1.000.000 1.250 € 

über 1.000.000 1.500 € 

Der Jahresbeitrag ist innerhalb von 14 Tagen nach dem Beitritt fällig. Das Mitgliedsjahr be-
ginnt mit dem Beitritt und dauert zwölf Monate. Der Jahresbeitrag ist jeweils zu Beginn 
eines neuen Mitgliedsjahres fällig. 

Der Verein ist wegen der „Förderung der Erziehung und Bildung“, sowie der „Förderung 
der Unfallverhütung“ (begünstigter Zweck) nach dem Freistellungsbescheid des Finanz-
amtes für Körperschaften nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der 
Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbe-
steuer befreit und im Sinne des § 10 b des Einkommensteuergesetzes zur Ausstellung von 
Bestätigungen über Geldzuweisungen auch für Mitgliedsbeiträge berechtigt. 

  



Nach §15 der Satzung bestehen „bei Austritt oder Ausschluss von Mitgliedern oder bei 
Auflösung des Vereins [bestehen] keine Ansprüche auf Rückzahlung oder sonstige Zu-
wendungen für einzelne Mitglieder.“ Nach §16 fällt „bei Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke [fällt] das Vermögen des Vereins an eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks Verwendung im Sinne von §2 (Satzungszweck) zur Verbesserung der Unfallverhü-
tung und der Erziehung und Bildung im Verkehrs- und Umweltbereich“. 

Zuständigkeiten für die Verwendung der Mittel 

Nach §10 der Satzung wird der oder die Kassierer/in als eine/r der drei Bundesvorstände 
in einem gesonderten Wahlgang mit einfacher Mehrheit durch die Mitgliederversamm-
lung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die derzeit verantwortlichen Personen im Bun-
desvorstand finden Sie im Impressum. 

Die Mittel des Vereins werden nach Maßgabe der Satzung durch den Bundesvorstand und 
die Bundesgeschäftsstelle verwaltet und so sparsam wie möglich verwendet. Dabei wer-
den die Bestimmungen für gemeinnützige Vereine, Fördermittelregelungen, der Haus-
haltsplan und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung beachtet. Der oder die Kassie-
rer/in und die Mitarbeiter/innen der Bundesgeschäftsstelle erstellen einen Jahresfinanz-
bericht, der dem Bundesvorstand zur Verfügung gestellt und in der Mitgliederversamm-
lung vorgestellt wird. Der Bundesvorstand ist dem Bundesvorstand und den Mitgliedern 
jederzeit zur Auskunft verpflichtet. 

Der Mitgliederversammlung obliegt nach §9 der Satzung die Wahl „von zwei Rechnungs-
prüfern, die einmal innerhalb von zwei Jahren der Mitgliederversammlung Bericht zu er-
statten haben“. Aufgrund dieses Berichtes erfolgt nach §9 „die Entlastung des Bundes-
vorstandes“. 

Kostenerstattung 

Anspruch auf Erstattung von Material-, Porto-, Telefon-, Fahrt-, Übernachtungskosten 
und anderen tatsächlichen Ausgaben haben Mitarbeiter/innen der Bundesgeschäfts-
stelle, Projektmitarbeiter/innen und Vorstandsmitglieder nur bei Vorlage der Belege bis 
maximal sechs Wochen nach der Ausgabe. 

Fahrtkostenerstattung erfolgt nur nach vorheriger Absprache mit der Bundesgeschäfts-
stelle und es sind nach Möglichkeit alle Vergünstigungen auszunutzen. Bei Bahnfahrten 
wird maximal der volle Fahrpreis der 2. Klasse erstattet. Praktikantinnen, Praktikanten, 
FÖJ-ler/innen oder Mitarbeiter/innen an Projekten können Fahrtkostenerstattungen für 
ihre An- und Abfahrwege im Nahverkehr erhalten. Fahrten mit einem Taxi oder Kraftfahr-
zeug können nur mit ökologisch sinnvoller Begründung z.B. für Transporte abgerechnet 
werden. Kosten für Flüge, sowie Reisekostenpauschalen werden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern grundsätzlich nicht erstattet. Bei Vortragenden, Workshop-Leitungen etc. 
bei Veranstaltungen des Vereins können anders lautende Bedingungen festgelegt werden. 

Abrechnungen sind so zu erstellen, dass sie für jeden Sachkundigen jederzeit nachprüf-
bar sind. Projektbezogene Abrechnungen werden von der Projektleitung sachlich und 
rechnerisch geprüft und gegengezeichnet. 

https://www.fuss-ev.de/impressum/

